
RE\622856DE.doc PE 377.277v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 2009

Plenarsitzungsdokument

3.7.2006 B6-0388/2006

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht im Anschluss an eine Erklärung der Kommission

gemäß Artikel 103 Absatz 2 der Geschäftsordnung

von Ria Oomen-Ruijten und José Albino Silva Peneda

im Namen der PPE-DE-Fraktion

zu den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Umstrukturierung von 
Unternehmen in Europa















PE 377.277v01-00 2/3 RE\622856DE.doc

DE

B6-0388/2006

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen der Umstrukturierung von Unternehmen in Europa

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Charta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 und 
des diesbezüglichen Aktionsprogramms,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 75/129/EWG1, geändert durch die Richtlinie 
92/56/EWG2, zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Massenentlassungen,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 94/45/EG3 über die Einsetzung eines Europäischen 
Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und 
Unternehmensgruppen,

– unter Hinweis auf die raschen Umgestaltungen und wirtschaftlichen Veränderungen, von 
denen Unternehmen in allen Mitgliedstaaten in positiver oder negativer Hinsicht betroffen 
sein können,

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1. begrüßt die bevorstehende Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung, mit dem die Arbeitnehmer unterstützt und die Sozial- und 
Bildungseinrichtungen im Hinblick auf Massenentlassungen verbessert werden sollen;

2. ist der Ansicht, dass Beihilfen aus öffentlichen Mitteln von langfristigen Zusagen der 
Unternehmensleitung hinsichtlich Beschäftigung und lokale Entwicklung abhängig 
gemacht werden sollten;

3. fordert die Kommission auf, einen Verhaltenskodex auszuarbeiten, um subventionierte 
Unternehmenstransfers zu verhindern, bei denen Arbeitsplätze von einem Mitgliedsland 
der EU in ein anderes verlagert werden, und die Standortverlagerung von Unternehmen zu 
dem alleinigen Zweck, Finanzhilfen von der EU zu erhalten, zu unterbinden;

4. fordert die Kommission sowie die Mitgliedstaaten auf, die Subventionen im Rahmen von 
Hilfsprogrammen zu streichen und die Rückzahlung dieser Subventionen von 
Unternehmen zu verlangen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen;

5. weist darauf hin, dass der industrielle Sektor in erster Linie selbst dafür verantwortlich 
sein sollte, seine eigene Umstrukturierung unter Wahrung der sozialen Rechte seiner 

1 ABl. L 48 vom 22.2.1975, S. 29.
2 ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 3.
3 ABl. L 254 vom 30.9.1994, S. 64.
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Arbeitnehmer durchzuführen;

6. ist der Ansicht, dass Firmen in Sektoren, die vom weltweiten Wettbewerb bedroht sind, 
mit Unterstützung der Mitgliedstaaten und der Kommission zusammenarbeiten müssen, 
um die weltbesten Technologien zu entwickeln, mit denen die Kosten gesenkt und der 
Wert für die Kunden verbessert wird;

7. betont, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung, in die EU-Mittel im Rahmen 
des Forschungsrahmenprogramms einfließen, dazu genutzt werden können, neue 
Materialien, Entwürfe und Verfahren zu entwickeln, mit denen traditionelle 
Industriezweige umgestaltet werden können;

8. erinnert daran, dass in Fällen, in denen Massenentlassungen anstanden, Verhandlungen 
mit den Beschäftigten dazu beigetragen haben, alternative Pläne zu entwickeln, die den 
Erhalt der Arbeitsplätze ermöglicht haben;

9. bekundet sein Mitgefühl mit allen Arbeitnehmern und insbesondere jenen, die entlassen 
wurden oder von Entlassung bedroht sind, sowie den Arbeitnehmern von 
Subunternehmen, denen die Entlassung droht;

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern zu übermitteln.


